
728 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XVI. GP 

Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (641 der Beila­
gen): Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz 
über das Studium der Rechtswissenschaften 

geändert wird 

Erste Erfahrungen im Zuge der Durchführung 
der neuen Studienvorschriften für das Studium der 
Rechtswissenschaften zeigen, daß die sogenannte 
"Kernfächerklausel" - d.h., daß die Teilprüfun­
gen aus den vier zentralen Prüfungsfächern zwin­
gend erst in den letzten beiden Semestern abgelegt 
werden dürfen - nicht den vom Gesetzgeber 
gewünschten Erfolg bringt. Die Änderungen der 
Regierungsvorlage betreffen daher den frühest­
möglichen Zeitpunkt der Ablegung der Teilprüfun­
gen aus den zentralen Fächern des zweiten 
Abschnittes, eine Neugruppierung der Wahlfächer 
und eine Anpassung an das Allgemeine Hochschul­
Swdiengesetz hinsichtlich der Einrechnung von 
Semestern und Lehrveranstaltungen in den zweiten 
Studienabschnitt, wenn die erste Diplomprüfung 
noch nicht zur Gänze abgelegt ist. 

Mag.- Guggenberger 

Berichterstatter 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in sei­
ner Sitzung am 9. Oktober 1985 in Verhandlung 
gezogen. 

An der Debatte beteiligten sich außer dem 
Berichterstatter die Abgeordneten Dr. E r m a -
co r a, Dr. K hol, Dipl.-Vw. Dr. S ti x und Dr. 
Ne iss e r sowie der Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung Dr. Fis c her. 

Bei der Abstimmung hat der Ausschuß für Wis~ 
senschaft und Forschung einstimmig beschlossen, 
dem Nationalrat die Annahme des Gesetzentwurfes 
zu empfehlen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Ausschuß 
für Wissenschaft und Forschung somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle dem von der Bun­
desregierung vorgelegten Gesetzentwurf (641 der 
Beilagen) die verfassungsmäßige Zustimmungertei­
len. 

Wien, 1985 1009 

Dr. Blenk 

Obmann 
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